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Am Ende ist der redliche 
Kaufmann der Dumme
Ein Vertreter leitete das Feststellungsverfahren beim Träger der gesetzlichen 
Rentenversicherung ein. Er war der Ansicht, dass er keiner Versicherungspflicht  
in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) unterliege. Das Landessozialgericht 
lehrte ihn eines Besseren. 

Ein für die Sparkassenversiche-
rung tätiger Vertreter hatte be-
antragt festzustellen, keiner 

Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung zu unterliegen. Mit 
einem sechs Jahre später ergangenen Be-
scheid zog der Träger der gesetzlichen 
Rentenversicherung (GRV) den Vertreter 
für die Pflichtbeiträge dann doch heran. 
Hiergegen erhob der Vertreter Wider-
spruch mit der Begründung, Personal zu 
beschäftigen und für mehrere Versicherer 
und Versicherungsagenturen tätig zu sein. 
Widerspruch und Klage beim Sozialge-
richt waren ebenso wenig erfolgreich wie 
die Berufung beim Landessozialgericht. 

In den Urteilsgründen führt das Lan-
dessozialgericht Folgendes aus: Eine Tä-
tigkeit werde im Wesentlichen für einen 

Auftraggeber ausgeübt, wenn der Selbst-
ständige mindestens fünf Sechstel seiner 
gesamten Betriebseinnahmen allein aus 
der Tätigkeit für den Versicherer als Auf-
traggeber beziehe. Für die Frage, ob der 
Selbstständige einen versicherungspflich-
tigen Arbeitnehmer beschäftige, sei die 
Versicherungspflicht in allen Zweigen der 
Sozialversicherung maßgeblich, weshalb 
eine Beschäftigung auf Minijob-Basis 
nicht reiche. Einnahmen des Vertreters 
aus dem Verkauf seines betrieblich ge-
nutzten Pkw seien bei den für die Renten-
versicherungspflicht maßgeblichen Be-
triebseinnahmen nicht heranzuziehen. 
Einnahmen aus Aufträgen vertretener 
Versicherer – im Streitfall der Sparkassen-
versicherung, der Union Krankenversi-
cherung und der Örag Rechtsschutzversi-

cherung – seien zu addieren, da es sich 
hierbei um rechtlich und wirtschaftlich 
verbundene Auftraggeber handele und 
diese wie ein Auftraggeber zu behandeln 
seien. Für die Verjährung von Beiträgen 
zur GRV gelte eine Sonderregelung. Doch 
werde die Verjährung von Beiträgen auch 
durch ein Beitragsverfahren gehemmt. 
Der Begriff des Beitragsverfahrens sei 
nach Sinn und Zweck der Sonderregelung 
weit auszulegen. Deshalb schließe er auch 
ein Verfahren zur Feststellung der Versi-
cherungspflicht ein.

Der Vertreter könne sich auch nicht mit 
Erfolg darauf berufen, dass es für die maß-
geblichen Betriebseinnahmen auf die 
steuerrechtliche Beurteilung ankomme 
und die Einnahmen aus der Veräußerung 
des betrieblich genutzten Pkw aus den Ge-

Kompakt

 ■ Eine neben der Tätigkeit für den 
Versicherer ausgeübte Tätigkeit für 
Agenturen des Versicherers steht 
der Rentenversicherungspflicht 
nicht entgegen.

 ■ Betriebseinnahmen aus dem Ver-
kauf von Firmenwagen sind keine 
Einnahmen aus fremder Tätigkeit.

 ■ Der Antrag festzustellen, keiner 
gesetzlichen Rentenversiche-
rungspflicht zu unterliegen, 
hemmt die Verjährung für Bei-
tragsforderungen.
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samteinnahmen herauszurechnen seien. 
Unabhängig davon, ob die Einnahmen aus 
der Veräußerung des Firmenwagens steu-
errechtlich zu den Betriebseinnahmen 
zählten oder wie diese Einnahmen buch-
halterisch zu behandeln seien, könne die 
Frage, ob ein Selbstständiger im Wesent-
lichen für einen Auftraggeber tätig ist, nur 
unter Betrachtung des Verhältnisses der 
Einnahmen aus den jeweiligen konkreten 
Auftragsverhältnissen zueinander beur-
teilt werden. Betriebseinnahmen, die aus 
dem Verkauf des betrieblich genutzten 
Pkw erzielt werden, könnten nicht als Ein-
nahme einem bestimmten Auftragsver-
hältnis zugeordnet werden. Deshalb könn-
ten sie bei der Ermittlung der für das Be-
stehen einer Rentenversicherungspflicht 
maßgeblichen Betriebseinnahmen nicht 
herangezogen werden. 

Für die relevante wirtschaftliche Ab-
hängigkeit von im Wesentlichen einem 
Auftraggeber seien Einnahmen irrelevant, 
die außerhalb des konkreten Auftragsver-
hältnisses erzielt werden und im Zusam-
menhang mit der Ausstattung des Be-
triebs des Selbstständigen stehen.

Wann wird die Fünf-Sechstel-
Schwelle überschritten? 
Ebenso wenig könne der Vertreter damit 
Gehör finden, dass Einnahmen aus der 
Tätigkeit für die vertretenen Versicherer 
nicht zusammenzurechnen seien, weil es 
sich um verschiedene juristische Perso-
nen beziehungsweise selbstständige Un-
ternehmen handele. Dies kann nicht zu 
der Annahme führen, dass die Fünf-
Sechstel-Schwelle überschritten werde. 
Vielmehr seien Selbstständige auch dann 
für einen Auftraggeber tätig, wenn sie 
vertragliche Beziehungen zu mehreren 
Unternehmen unterhalten, die als Kon-
zernunternehmen unter einheitlicher 
Leitung stehen.

Werde der Vertreter ausweislich der 
Vertreterverträge für Versicherer ver-
schiedener Sparten jeweils in der Ge-
schäftsstelle eines Versicherers tätig und 
sei er zudem für diverse Agenturen dieses 
Versicherers tätig, seien danach die Agen-
turen Teil des die Geschäftsstelle unterhal-

tenden Versicherers und unterhielten je-
weils Geschäftsstellen bei diesem. Versi-
cherer und Agenturen stünden damit un-
ter einer einheitlichen Leitung und seien 
als ein Auftraggeber anzusehen.

Die Verjährung von Beiträgen zur GRV 
werde durch den Antrag des Selbstständi-
gen gehemmt, über die Versicherungs-
pflicht in der GRV zu entscheiden. Des-
halb sei die Verjährungsfrist von vier Jah-
ren nicht abgelaufen, auch wenn der Be-
scheid erst sechs Jahre nach der Antrag-
stellung ergangen sei. Denn zu verjäh-
rungshemmenden Beitragsverfahren 
gehörten Verwaltungsverfahren, die auf 
die Feststellung der Versicherungs- und 
Beitragspflicht sowie die ordnungsgemäße 
Beitragserhebung abzielten. Für die Frage 
der Hemmung der Verjährung komme es 
nicht darauf an, wer das Beitragsverfahren 
initiiere. 

Die Entscheidung ist kritisch zu be-
trachten. Der Vertreter hatte sich im 
Streitfall darauf berufen, dass er neben 
dem Versicherer für verschiedene Agentu-
ren des Versicherers tätig geworden ist, die 
in der Rechtsform von Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung tätig waren. Es ist 
bereits überaus zweifelhaft, ob für den Be-
griff des Auftraggebers auf konzernrecht-
liche Vorschriften abgestellt werden kann. 
Geht man davon aus, dass die gesetzliche 
Rentenversicherung besonders auf die ty-
pisierte Schutzbedürftigkeit arbeitneh-
merähnlicher Selbständiger abstellt, wäre 
allenfalls § 92a HGB heranzuziehen. Diese 
Vorschrift enthält eine Ermächtigung, die 
untere Grenze für vertragliche Leistungen 
des Unternehmers im Verordnungswege 
festzusetzen, um die notwendigen sozia-
len und wirtschaftlichen Bedürfnisse der 
Gruppe von Handelsvertretern sicherzu-
stellen, die nur für einen Unternehmer tä-
tig werden dürfen oder denen es nach Art 
und Umfang der ihnen abverlangten Tä-
tigkeit nicht möglich ist, weitere Unter-
nehmer zu vertreten. Der Gesetzgeber hat 
ausdrücklich vorgesehen, dass mehrere 
Versicherer, die zu einem Versicherungs-
konzern oder zu einer zwischen ihnen be-
stehenden Organisationsgemeinschaft ge-
hören, als ein Unternehmer anzusehen 

sind. Allerdings hat er dies an die weitere 
Voraussetzung geknüpft, dass die Beendi-
gung des Vertragsverhältnisses mit einem 
der Versicherer im Zweifel auch die Been-
digung des Vertragsverhältnisses mit den 
anderen Unternehmern zur Folge haben 
muss. Feststellungen dazu, dass die Been-
digung der Tätigkeit des Vertreters für den 
Versicherer auch die Beendigung der Tä-
tigkeit für die Agenturen des Versicherers 
zur Folge hätte, hat der Senat im Streitfall 
nicht getroffen. 

Aber auch soweit bei der Ermittlung 
der Fünf-Sechstel-Grenze Betriebsein-
nahmen aus der Veräußerung von Anla-
gevermögen unberücksichtigt bleiben sol-
len, ist dies nicht nachvollziehbar, zumal 
das Firmenfahrzeug zweifelsfrei nicht im 
Auftrag des Versicherers veräußert wird 
und der Vertreter die Einkünfte aus seiner 
selbstständigen Tätigkeit erzielt hat. 

Dass die Verjährung auch durch ein 
vom Vertreter eingeleitetes Verfahren ge-
hemmt wird, ist zwar eine sehr weite Aus-
legung der Ausnahmevorschrift, im Er-
gebnis aber noch vertretbar. Da arbeitneh-
merähnliche Selbstständige einer gesetzli-
chen Meldepflicht beim zuständigen Ren-
tenversicherungsträger unterliegen, bleibt 
es ihnen nicht erspart, das Antragsverfah-
ren anzustrengen, selbst wenn sie im 
Nachhinein die Dummen sind. ■

 Verfasst von   Jürgen Evers , 
Rechtsanwalt der Kanzlei 
Evers, Bremen, spezialisiert 
auf Vertriebsrecht, vor 
allem Handels-, Versiche-
rungsvertreter- und Versi-
cherungsmaklerrecht.  

Mehr Infos

Tipps und Informationen rund ums 
Thema Vertriebsrecht finden Sie 
unter www.evers-vertriebsrecht.de, 
der Website der Kanzlei Evers,  
Bremen, oder bei Rechtsanwalt 
Jürgen Evers, Telefon: 0421/69 67 70.
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